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Beitragsordnung

8§ 1 Grundsatz

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitragsverpflichtungen der
Mitglieder sowie zu zahlende Gebiihren. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des Vereins
geandert werden.

§ 2 Beschliisse
(1) Die Mitgliederversammlung beschlieBt die Hohe des Beitrags und der Aufnahmegebiihr. Der
Vorstand legt sonstige Gebiihren fest.

(2) Sonstige Geblihren sind unter anderem:
e Mahngebihren,
e Gebihren fiir SondertrainingsmaBnahmen,
¢ Teilnahmegebuhren flr Vereinsveranstaltungen.

§ 3 Mitgliedsbeitrage und Aufnahmegebiihr
(1) Es werden folgende Beitragsklassen eingefiihrt:

Beitragsklasse | Mitgliedsform Beitrag pro

Jahr
1 Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 84 €
2 Erwachsene Uber 18 Jahre 96 €
3 ErmaBigte (z.B. Auszubildende, Studenten) 60 €
4 Passive und férdernde Mitglieder (z.B. Eltern) 60 €
5 Kinder mit befristeter Mitgliedschaft 30 €

(gemaB 86 der Satzung)

(2) Fir Neumitglieder wird eine Aufnahmegebihr von 15,00 € (Erwachsene) bzw. 10,00 €
(Minderjahrige) erhoben. Neumitglieder der Beitragsklassen 4 und 5 sind von einer Aufnahmege-
biihr befreit, sofern sie nicht innerhalb der ersten drei Monate ihrer Mitgliedschaft in eine der Bei-
tragsklassen 1 bis 3 wechseln.

(3) Weitere Festlegungen

¢ Die Beitragszahlungen sind unaufgefordert halbjahrlich im Voraus auf das Vereinskonto zu
entrichten. Barzahlungen sind in Ausnahmefdllen mdglich. Falligkeitstermine sind der
20.01. sowie der 20.07. des jeweiligen Halbjahrs.

¢ Neumitglieder leisten entsprechend ihrer Beitragsklasse mit Beginn des Beitrittsdatums ih-
re Zahlung der Aufnahmegebiihr und des Mitgliedsbeitrags anteilig der Anzahl der Mit-
gliedsmonate des Halbjahres, in dem der Beitritt erfolgt.

e Fir die Beitragshdhe ist der am 01.01. bzw. 01.07. des jeweiligen Kalenderjahrs beste-
hende Mitgliederstatus maBgebend. Dieser gilt jeweils fiir 6 Monate, es sei denn, die
Griinde fiir eine ErmaBigung entfallen.

o ErmaBigte Beitragsformen der Beitragsklasse 3 missen beantragt, die Begriindung mit
entsprechenden Unterlagen nachgewiesen werden. Der Vorstand entscheidet Uber die
Einstufung im Rahmen der von der Mitgliederversammlung vorgegebenen Betrége.

e Anderungen der personlichen Angaben sind schnellstméglich mitzuteilen, insbesondere
bei Inanspruchnahme der Beitragsklasse 3.

e Bei Mahnungen zu Beitragszahlungen kénnen Mahngebiihren erhoben werden.
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8§ 4 Gebiihren

(1) Mahngebiihren fiir fehlende Mitgliedsbeitrage
Auf die Erhebung von Mahngebiihren kann verzichtet werden, sofern der Beitragsriickstand unver-
schuldet (z.B. durch Krankheit) geschah oder einen Ausnahmefall dieses Mitglieds darstellt.
(2) Gebiihren fiir SondertrainingsmaBnahmen
Fir die Teilnahme an besonderen Trainingsangeboten, welche nicht durch Mitgliedsbeitrage oder
zweckgebundene Fordermittel finanzierbar sind, werden Geblhren zur Kostendeckung erhoben.
Besondere TrainingsmaBnahmen kdnnen sein:

e Trainingslager,

e Trainingslehrgange flr Kader-/Auswahlspieler,

¢ Individuelle, im Regelfall leistungssportlich orientierte Gruppen-oder EinzeltrainingsmaB-

nahmen zur Vorbereitung auf iberregionale Meisterschaften.

(3) Teilnahmegeblihren fiir Vereinsveranstaltungen
Fir die Teilnahme an Veranstaltungen, welche vom Verein organisiert werden, wird eine
Teilnahmegeblihr erhoben. Zu diesen Veranstaltungen zahlen:

e Leipziger Schulschachcup,

e BSG-Open, einschl. Ul4-Kinderturnier,

e Weihnachtsturnier.

§ 5 Vereinskonto
Der Verein fiihrt das Vereinskonto mit folgender Bankverbindung:
Bank: Deutsche Skatbank
IBAN: DE62 8306 5408 0004 5965 36

BIC: GENODEF1SLR
(BLZ: 830 654 08, Konto: 459 65 36)

Uberweisung auf andere Konten sind nicht zuldssig und werden nicht als Zahlungen anerkannt.


javascript:void(0);

	Beitragsordnung
	§ 1 Grundsatz
	§ 2 Beschlüsse
	§ 3 Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühr
	§ 4 Gebühren
	§ 5 Vereinskonto


